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Beschluss:

„In Ergänzung des Ratsbeschlusses vom 18. Februar 2020 wird die als Anlage beigefügte 
geänderte Haushaltssatzung für das Jahr 2020 beschlossen und gemeinsam mit dem 
Haushaltsplan 2020 der Kommunalaufsicht zur Genehmigung vorgelegt.“

Sachverhalt:

Im Zusammenhang mit den haushaltswirtschaftlichen Erfordernissen aufgrund der Corona-
Pandemie sind dem Rat für seine Sitzung am 24.03.2020 u. a. folgende Beschlussvorlagen 
vorgelegt worden:

 20-13089 - Haushaltssatzung 2020 der Stadt Braunschweig - Heraufsetzung des 
Höchstbetrages für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

 20-13092-01 - Änderung Richtlinie § 58 Abs. 1 NKomVG zur Auslegung des Begriffs 
"Geschäfte der laufenden Verwaltung"

Der VA hat beiden Vorlagen in seiner Sitzung am 17.03.2020 bereits zugestimmt.

Im Zuge der weiteren Prüfung der im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie 
erforderlichen Schritte hat sich herausgestellt, dass für die Ausweitung der Ermächtigung zur 
Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen der Geschäfte der laufenden 
Verwaltung neben der Änderung der Richtlinie gem. § 58 Abs. 1 NKomVG auch eine 
entsprechende Anpassung des § 6 der Haushaltssatzung erforderlich ist.

Beigefügt ist eine Fassung der Haushaltssatzung 2020, die sowohl die Heraufsetzung des 
Höchstbetrages für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten, als auch die erweiterte 
Definition der Unerheblichkeit (Höchstbetrag für Geschäfte der laufenden Verwaltung) für 
Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie enthält. Ohne diese inhaltliche 
Erweiterung der Haushaltssatzung könnte die mit der Änderung der Richtlinie gem. § 58 Abs. 
1 NKomVG vorgesehene erweiterte Ermächtigung zur Leistung von über- und 
außerplanmäßigen Bewilligungen bis zu einem Betrag von 1,5 Mio. € im Einzelfall nicht 
rechtssicher in Anspruch genommen werden.



Es wird deshalb gebeten, die Haushaltssatzung in der beigefügten Fassung zu beschließen. 
Der Aufsichtsbehörde würde diese Neufassung der Haushaltssatzung zur Genehmigung 
vorgelegt werden.

Geiger

Anlage/n:
Geänderte Haushaltssatzung



Haushaltssatzung der Stadt Braunschweig 

für das Haushaltsjahr 2020 
 
 
Gemäß § 58 Abs. 1 Ziffer 9 in Verbindung mit § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Braunschweig in der Sitzung am 18. Februar 2020 fol-
gende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 883.956.033 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 

 
910.254.499 Euro 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 483.600 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  599.300 Euro 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 868.190.845 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 
842.268.656 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19.732.900 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 

 
156.571.100 Euro 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 137.891.000 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 6.536.500 Euro 
   
festgesetzt. 
 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 

 
1.025.814.745 Euro 
1.005.376.256 Euro 

 
 

§ 1 a 
 
Der Haushaltsplan der Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement für 
das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
   
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 88.805.000 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 

 
89.532.400 Euro 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0 Euro 
 
 

  

2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 88.805.000 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 88.254.400 Euro 
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2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 

 
314.600 Euro 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro 
   
festgesetzt. 
 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 

 
88.805.000 Euro 
88.569.000 Euro 

 
 
Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Stadtentwässerung für das Haushaltsjahr 2020 wird 

 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 69.295.900 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 

 
69.841.300 Euro 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0 Euro 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 57.727.600 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 
63.540.900 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.087.200 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 

 
37.478.200 Euro 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 31.478.200 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 48.600 Euro 
   
festgesetzt. 
 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 

 
91.293.000 Euro 

101.067.700 Euro 
 
 
Der Haushaltsplan der Sonderrechnung Abfallwirtschaft für das Haushaltsjahr 2020 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 43.112.300 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 

 
43.406.400 Euro 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf   0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0 Euro 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 40.770.700 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

 
48.608.100 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 10.000.000 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 15.178.000 Euro 
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2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0  Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 51.400 Euro 
   
festgesetzt. 
 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
– der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 
– der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 

 
50.770.700 Euro 
63.837.500 Euro 

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 67.000.000 Euro festgesetzt. 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen der städtischen Gesellschaften aufge-
nommen werden dürfen, wird für das Jahr 2020 auf 70.891.000 Euro festgesetzt. Die Weiterleitung 
erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Etwaige Zinsaufschläge verbleiben bei der Kernverwaltung. 
 

§ 2 a 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung des 
Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement nicht veranschlagt. 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung 
Stadtentwässerung in Höhe von 31.478.200 Euro veranschlagt. 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Sonderrechnung  
Abfallwirtschaft nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 
 

117.359.200 Euro 
 
festgesetzt. 
 

§ 3 a 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und  
Gebäudemanagement nicht veranschlagt. 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für die Sonderrechnung Stadtentwässerung 
wird auf 7.801.000 € festgesetzt. 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden für die Sonderrechnung Abfallwirtschaft nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000.000 Euro festgesetzt. 

 
§ 4 a 

 
In der Sonderrechnung des Fachbereiches Hochbau und Gebäudemanagement werden Liquiditäts-
kredite nicht beansprucht. 
 
In der Sonderrechnung Stadtentwässerung wird der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 
Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dür-
fen, auf 5.000.000 Euro festgesetzt. 
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In der Sonderrechnung Abfallwirtschaft wird der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020  
Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dür-
fen, auf 5.000.000 Euro festgesetzt. 

 
§ 5 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festge-
setzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)   320 v. H. 

 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)    500 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer    450 v. H. 
 
 

§ 6 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und über- und außerplanmäßige Ver-
pflichtungsermächtigungen sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG bzw. § 119 Abs. 5 NKomVG un-
erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 100.000 Euro nicht übersteigen. Davon abweichend 
sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Flücht-
lingsangelegenheiten unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 150.000 Euro nicht überstei-
gen. Für Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie sind Aufwendungen und Auszahlungen 
bis zu einem Betrag von 1.500.000 Euro im Einzelfall unerheblich. 
 
Ferner sind als nicht erheblich anzusehen, Beträge (unbegrenzt), 
 
• die der Verrechnung zwischen den Teilhaushalten dienen, 

 
• die wirtschaftlich durchlaufend sind, 

 
• die auf Grund von Aufgabenverlagerungen und der Ausgliederung von Aufgaben aus dem Haus-

halt zu haushaltsneutralen Umsetzungen von Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen 
und Auszahlungen zwischen den Teilhaushalten führen, 
 

• die der Verwendung zweckgebundener Erträge und Einzahlungen dienen, 
 

• die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen, 
 

• die zur Deckung von Kosten der Geldbeschaffung, zur Tilgung von Darlehen oder für abschluss-
technische Buchungen notwendig sind, 
 

• die der Auflösung von Deckungsreserven dienen. 
 
 
 
 
Braunschweig, den 24. März 2020 
 
 
Der Oberbürgermeister 
 
 
 
 Siegel 
 
___________________________________ 
Markurth 
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